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Im ersten Teil dieser Zusammenfassung für Ent-
scheidungsträger werden knapp die wesentlichen
Probleme der bestehenden Energiesysteme darge-
stellt, im zweiten Teil wird die Frage beantwortet,
welchen Kriterien eine Energiewende genügen muss,
um als „nachhaltig“ zu gelten. Der dritte Teil
beschreibt auf der Grundlage eines exemplarischen
Szenarios einen möglichen Pfad für die Transforma-
tion des globalen Energiesystems im 21. Jahrhundert,
die durch eine kraftvolle Wende in der Energiepoli-
tik in den nächsten Jahrzehnten eingeleitet werden
muss. Darauf aufbauend wird im vierten Teil ein
möglicher Fahrplan mit konkreten Zielen und politi-
schen Handlungsoptionen für die globale Energie-
wende vorgeschlagen.

1
Warum eine globale Energiewende erforderlich ist

Der WBGU zeigt, dass eine globale Energiewende
unerlässlich ist, um die natürlichen Lebensgrundla-
gen der Menschheit zu schützen und die Energiear-
mut in den Entwicklungsländern zu beseitigen. Nur
durch einen grundlegenden Umbau der Energiesys-
teme lässt sich eine nichtnachhaltige Entwicklung
wieder in nachhaltige Bahnen lenken. Eine globale
Energiewende hätte nicht zuletzt auch friedensför-
dernde Wirkungen, da sie die Abhängigkeit von den
regional konzentrierten Ölreserven senkt.

1.1
Die Nutzung fossiler Energieträger gefährdet
natürliche Lebensgrundlagen

Die weltweite Energienutzung beruht heute zu 80%
auf fossilen Energieträgern, mit steigender Tendenz.
Bei ihrer Verbrennung gelangen Emissionen in die
Umwelt, wo sie Klimaveränderungen, Luftver-
schmutzung und Krankheiten beim Menschen her-
vorrufen. Ihre Wirkung können Emissionen lokal
(Grobstaub, Benzol, Ruß), regional (Aerosolparti-
kel, kurzlebige Gase) oder global (langlebige Treib-

hausgase) entfalten. Der globale Klimaschutz ist die
überragende Herausforderung, die eine Energie-
wende dringend erforderlich macht.

Die Emission langlebiger Treibhausgase, vor
allem Kohlendioxid, aber auch Methan und Lachgas,
trug in den vergangenen 100 Jahren wesentlich zu
einer Erhöhung der mittleren Lufttemperatur in
Oberflächennähe um 0,6 ºC bei. Für die nächsten 100
Jahre prognostiziert der Zwischenstaatliche Aus-
schuss über Klimaänderungen (IPCC) eine Tempera-
turerhöhung zwischen 1,4 und 5,8 ºC, je nach dem
Verhalten der Menschheit und ohne Berücksichti-
gung von Klimaschutzmaßnahmen. Der WBGU hält
eine mittlere globale Temperaturänderung von mehr
als 2 ºC gegenüber dem Wert vor der Industrialisie-
rung für intolerabel. Durch die vorausgesagte Ver-
schiebung der Klimaregionen sowie durch häufigere
Wetterextreme wie Überschwemmungen und Dür-
ren können die natürlichen Lebensgrundlagen von
Millionen Menschen erheblich beeinträchtigt wer-
den. Besonders bedroht sind die Entwicklungslän-
der. Bei empfindlichen Ökosystemen sind die Schä-
den schon jetzt nachweisbar. Das Risiko einer irre-
versiblen Schädigung von Ökosystemen nimmt mit
zunehmender Erwärmung und steigender Erwär-
mungsrate zu.

Bei der Verbrennung fossiler Energieträger ent-
stehen neben Kohlendioxid auch Benzol- und Ruß-
emissionen, die zahlreiche schädigende Wirkungen
auf Gesundheit und Ökosysteme haben, sowie Stick-
oxide, Kohlenwasserstoffe und Kohlenmonoxid, die
die Bildung von bodennahem Ozon fördern und die
Reinigungskraft der Atmosphäre verringern. Stick-
und Schwefeloxide sowie Ammoniak werden in der
Atmosphäre chemisch umgewandelt und durch
„Sauren Regen“ in die Böden eingetragen. Das heu-
tige Energiesystem schädigt also auf vielfältige Weise
die natürliche Umwelt, gefährdet die Gesundheit
und beeinflusst massiv biogeochemische Kreisläufe.
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1.2
Fehlender Zugang zu modernen Energieformen ist
ein Problem für rund 2 Milliarden Menschen

Die Verbesserung des Zugangs zu moderner Energie
in den Entwicklungsländern ist ein grundlegender
Beitrag zur Armutsbekämpfung und entscheidend
für das Erreichen der Entwicklungsziele der UN-
Millenniumserklärung. Die Energieversorgung von
rund 2,4 Mrd. Menschen hängt, insbesondere in länd-
lichen Gebieten Asiens und Afrikas, überwiegend
oder vollständig von der Nutzung von Biomasse
(Brennholz, Holzkohle oder Dung) zum Kochen und
Heizen ab. In den Entwicklungsländern werden
durchschnittlich 35% der Energie aus Biomasse
gewonnen, in Teilen Afrikas erreicht dieser Anteil bis
zu 90%. An den Emissionen aus der Verbrennung
von Biomasse und Kohle in Innenräumen sterben
laut WHO 1,6 Mio. Menschen jährlich, deutlich mehr
als die 1 Mio. Malariaopfer. Eine Energiewende ist
daher auch zur Überwindung der Entwicklungspro-
bleme unverzichtbar.

2
Der Korridor nachhaltiger Energiepolitik: Die
Leitplanken für eine globale Energiewende

Nachhaltige Transformationspfade werden durch so
genannte „Leitplanken“ begrenzt. Der WBGU defi-
niert mit diesen Leitplanken jene Schadensgrenzen,
deren Verletzung so schwerwiegende Folgen mit sich
brächte, dass auch kurzfristige Nutzenvorteile diese
Schäden nicht ausgleichen könnten (Kasten 1). Bei-
spielsweise würde eine zu späte Umsteuerung im
Energiesektor zugunsten kurzfristiger wirtschaft-
licher Vorteile die globale Erwärmung so weit voran-
treiben, dass durch die zu erwartenden wirtschaft-
lichen und sozialen Verwerfungen die Kosten des
Nicht-Handelns langfristig deutlich höher wären.
Leitplanken sind keine Ziele: Es handelt sich nicht
um anzustrebende Werte oder Zustände, sondern um
Minimalanforderungen, die im Sinn der Nachhaltig-
keit erfüllt werden müssen.

3
Die nachhaltige Energiewende ist machbar:
Testlauf für die Transformation der
Energiesysteme

Szenarien für die Energiezukunft können an den
beschriebenen Leitplanken auf Nachhaltigkeit getes-
tet werden. Prinzipiell sind viele Entwicklungen
denkbar, die die gegenwärtigen weltweiten Energie-

systeme nachhaltig umgestalten würden. Insofern ist
das in diesem Gutachten entworfene Szenario als ein
Beispiel zu verstehen (Abb. 1). Ausgehend von Sze-
narien zur Stabilisierung der CO2-Konzentration in
der Atmosphäre auf maximal 450 ppm wird gezeigt,
dass die globale Energiewende grundsätzlich in den
kommenden 100 Jahren technisch und wirtschaftlich
möglich ist.

Der exemplarische Pfad des WBGU hat vier zen-
trale Bestandteile:
1. Starke Minderung der Nutzung fossiler Energie-

träger;
2. Auslaufen der Nutzung nuklearer Energieträger;
3. Erheblicher Auf- und Ausbau neuer erneuerbarer

Energieträger, insbesondere der Solarenergie;
4. Steigerung der Energieproduktivität weit über

historische Raten hinaus.
Aus der Analyse dieses Pfades ergeben sich folgende
Erkenntnisse:
• Weltweite Kooperation und Angleichung der

Lebensbedingungen erleichtern eine schnelle
Technologieentwicklung und -verbreitung. Hohes
Wirtschaftswachstum kann dann in Verbindung
mit einer starken Erhöhung der Energieprodukti-
vität zu einer nachhaltigen Energieversorgung
führen.

• Nur mit verbindlichen CO2-Reduktionsvorgaben
können Minimalanforderungen an den Klima-
schutz erfüllt werden.

• Flankierend zur Energiepolitik sind auch Maß-
nahmen zur Minderung von Treibhausgasen in
anderen Sektoren (in der Landwirtschaft z. B. von
Lachgas und Methan) sowie zum Schutz natür-
licher Kohlenstoffvorräte notwendig.

• Auch wenn hier ein beispielhafter Pfad auf der
Basis einer Stabilisierung der CO2-Konzentration
in der Atmosphäre auf 450 ppm entwickelt wurde,
bedeutet dies aufgrund der Unsicherheiten des
Klimaverhaltens keineswegs, dass dieses
Stabilisierungsniveau als ausreichend gelten kann.
Der WBGU empfiehlt, Optionen für niedrigere
Stabilisierungskonzentrationen offen zu halten.

• Ein fossil-nuklearer Pfad ist selbst unter Einhal-
tung der Klimaschutzziele mit wesentlich größe-
ren, für den WBGU intolerablen Risiken sowie
mit weitaus höheren Umweltbelastungen verbun-
den. Zudem ist er mittel- und langfristig vor allem
wegen der CO2-Sequestrierungskosten deutlich
teurer als ein Pfad, der auf regenerative Energie-
träger und Steigerung der Energieeffizienz setzt.

• Wegen der langen Vorlaufzeiten stellen die näch-
sten 10–20 Jahre das entscheidende Zeitfenster
für den Umbau der Energiesysteme dar. Sollte der
Umbau erst später eingeleitet werden, ist mit
unverhältnismäßig hohen Kosten zu rechnen.
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• Die Energiewende gelingt nur dann, wenn ein ver-
stärkter Kapital- und Technologietransfer von den
Industrie- in die Entwicklungsländer stattfindet.
Zunächst müssen die Industrieländer die Techno-
logieentwicklung bei der Energieeffizienz und
Nutzung erneuerbarer Energiequellen deutlich
verstärken, etwa durch Steigerung und Umlen-
kung der Forschungs- und Entwicklungsausgaben,
Markteinführungsstrategien, Preisanreize und
den Aufbau geeigneter Infrastruktur. Dadurch
können die zunächst noch hohen Kosten der
neuen Technologien reduziert und es kann schnel-
ler Marktreife erreicht werden, was wiederum den
Transfer in die Entwicklungsländer erleichtert.

• Kurz- und mittelfristig müssen diejenigen erneu-
erbaren Energiequellen zügig erschlossen wer-

den, die heute technisch beherrschbar und relativ
preiswert sind. Das sind insbesondere Windkraft
und Biomassenutzung, in engen Grenzen auch die
Wasserkraft. Langfristig kann der steigende Pri-
märenergiebedarf nur durch eine entschiedene
Sonnenenergienutzung gedeckt werden, die mit
weitem Abstand das größte nachhaltige Potenzial
besitzt. Dieses Potenzial kann nur dann rechtzeitig
erschlossen werden, wenn eine Verzehnfachung
der installierten Leistung pro Dekade schon jetzt
und auch langfristig sichergestellt wird.

• Die Nutzung fossiler Energieträger, die auch in
den nächsten Jahrzehnten weiter notwendig sein
wird, muss möglichst so erfolgen, dass Effizienz-
potenziale ausgeschöpft werden und Infrastruktu-
ren und Kraftwerkstechnologien leicht auf erneu-

Kasten 1

Leitplanken nachhaltiger Energiepolitik

Ökologische Leitplanken

Klimaschutz
Eine Temperaturänderungsrate über 0,2 °C pro Jahrzehnt
und eine mittlere globale Temperaturänderung über 2 °C
gegenüber dem Wert vor der Industrialisierung sind intole-
rable Werte einer globalen Klimaänderung.

Nachhaltige Flächennutzung
10–20% der weltweiten Landfläche sollten dem Natur-
schutz vorbehalten bleiben. Nicht mehr als 3% sollten für
den Anbau von Bioenergiepflanzen bzw. für terrestrische
CO2-Speicherung genutzt werden. Dabei ist eine Umwand-
lung natürlicher Ökosysteme zum Anbau von Bioenergie-
trägern grundsätzlich abzulehnen. Bei Nutzungskonflikten
muss die Sicherung der Nahrungsmittelversorgung Vor-
rang haben.

Schutz von Flüssen und ihren Einzugsgebieten 
Wie bei den Landflächen, so sollten auch etwa 10–20% der
Flussökosysteme inklusive ihrer Einzugsgebiete dem
Naturschutz vorbehalten sein. Dies ist ein Grund dafür,
warum die Wasserkraft – nach Erfüllung der notwendigen
Rahmenbedingungen (Investitionen in Forschung, Institu-
tionen, Kapazitätsaufbau usw.) – nur in Grenzen ausgebaut
werden kann.

Schutz der Meeresökosysteme
Der WBGU hält die Nutzung des Ozeans zur Kohlenstoff-
speicherung nicht für tolerierbar, weil die ökologischen
Schäden groß sein könnten und das Wissen über die biolo-
gischen Folgen zu lückenhaft ist.

Schutz der Atmosphäre vor Luftverschmutzung
Kritische Belastungen durch Luftschadstoffe sind nicht
tolerierbar. Als erste Orientierung für eine quantitative
Leitplanke kann festgelegt werden, dass die Belastungen
nirgendwo höher sein dürfen, als sie heute in der EU sind,
auch wenn dort die Situation noch nicht bei allen Schad-
stoffen zufrieden stellend ist. Eine endgültige Leitplanke
muss durch nationale Umweltstandards und multilaterale
Umweltabkommen definiert und umgesetzt werden.

Sozioökonomische Leitplanken 

Zugang zu moderner Energie für alle Menschen
Der Zugang zu moderner Energie sollte für alle Menschen
gewährleistet sein. Dazu muss der Zugang zu Elektrizität
sichergestellt und die Nutzung gesundheitsschädigender
Biomasse durch moderne Brennstoffe ersetzt werden.

Deckung des individuellen Mindestbedarfs an
moderner Energie
Der WBGU erachtet folgende Endenergiemengen als
Minimum für den elementaren individuellen Bedarf: Spä-
testens ab 2020 sollten alle Menschen wenigstens 500 kWh
pro Kopf und Jahr an Endenergie und spätestens ab 2050
wenigstens 700 kWh zur Verfügung haben. Bis 2100 sollte
der Wert auf 1.000 kWh steigen.

Begrenzung des Anteils der Energieausgaben am
Einkommen
Arme Haushalte sollten maximal ein Zehntel ihres Ein-
kommens zur Deckung des elementaren individuellen
Energiebedarfs ausgeben müssen.

Gesamtwirtschaftlicher
Mindestentwicklungsbedarf
Zur Deckung des gesamtwirtschaftliche Mindestenergie-
bedarf pro Kopf (für indirekt genutzte Energiedienstleis-
tungen) sollte allen Ländern mindestens ein Bruttoinlands-
produkt pro Kopf von etwa 3.000 US-$1999 zur Verfügung
stehen.

Risiken im Normalbereich halten
Ein nachhaltiges Energiesystem sollte auf Technologien
beruhen, deren Betrieb im „Normalbereich“ der Umwelt-
risiken liegt. Die Kernenergie kollidiert mit diesen Anfor-
derungen insbesondere durch intolerable Unfallrisiken
und ungeklärte Abfallentsorgung sowie wegen der Risiken
durch Proliferation und Terrorismus.

Erkrankungen durch Energienutzung vermeiden
Die lokale Luftverschmutzung in Innenräumen durch Ver-
brennung von Biomasse und in Städten durch Nutzung fos-
siler Energieträger verursacht weltweit schwere Gesund-
heitsschäden. Die hierdurch verursachte Gesundheitsbe-
lastung sollte in allen WHO-Regionen jeweils 0,5% der
gesamten Gesundheitsbelastung der Region (gemessen in
DALYs, disability adjusted life years) nicht überschreiten.
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erbare Energieträger umgerüstet werden können.
Besonders die effiziente Nutzung von Gas etwa
bei der Kraft-Wärme-Kopplung und in Brenn-
stoffzellen kann eine wichtige Brückenfunktion
hin zu einer Wasserstoffwirtschaft darstellen.

• Auch eine maßvolle Speicherung von Kohlendi-
oxid in geeigneten geologischen Formationen
(z. B. ausgeförderten Öl- und Gaskavernen) wird
zur Einhaltung der Klimaleitplanken als Über-
gangstechnologie in diesem Jahrhundert notwen-
dig sein. Die Nutzung des Ozeans zur Kohlen-
stoffspeicherung lehnt der WBGU aus ökologi-
schen Gründen ab.

4
Stationen des WBGU-Transformationsfahrplans:
politische Zielgrößen, Zeitpläne und Maßnahmen

4.1 
Natürliche Lebensgrundlagen schützen

Um die globale Erwärmung in erträglichen Grenzen
zu halten, müssen die Kohlendioxidemissionen bis
2050 gegenüber 1990 weltweit um mindestens 30%
reduziert werden (Überblick: Abb. 2). Für die Indus-

trieländer bedeutet dies eine Reduktion um etwa
80%, während die Entwicklungs- und Schwellenlän-
der ihre Emissionen um maximal 30% steigern dür-
fen. Da ohne Energiewende in den Entwicklungs-
und Schwellenländern für den gleichen Zeitraum
eher eine Verdopplung bis Vervierfachung der Emis-
sionen erwartet werden kann, ist auch in diesen Län-
dern ein rasches Umschwenken bei Energieerzeu-
gung und -nutzung notwendig. Der Schwerpunkt
sollte dabei auf erneuerbare Energien und Effizienz-
maßnahmen gelegt werden. Wegen der beträcht-
lichen Unsicherheit, z. B. auch über das Verhalten des
Klimas, sind die angegeben Reduktionsziele als Min-
destvorgaben zu bewerten.

4.1.1
Energieproduktivität erhöhen

Um den Ressourcenverbrauch zu minimieren, sollte
die globale Energieproduktivität (Bruttoinlandspro-
dukt pro Energieeinsatz) jährlich zunächst um 1,4%
und möglichst bald um mindestens 1,6% gesteigert
werden. Dies entspräche einer Verdreifachung der
Energieproduktivität bis 2050 gegenüber 1990. Bis
2050 sollten zudem bei großen, fossil betriebenen
Kraftwerken Mindestwirkungsgrade von über 60%
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Quelle: WBGU
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angestrebt werden. Dazu empfiehlt der WBGU,
• ab 2005 die stufenweise Etablierung internationa-

ler Standards für Mindestwirkungsgrade fossil
betriebener Kraftwerke, nach dem Vorbild der
entsprechenden EU- Richtlinie.

• bis 2012 20% des Stroms in der EU durch Kraft-
Wärme-Kopplung (KWK) zu erzeugen. Insbeson-
dere ist das Potenzial verteilter Erzeugung zu nut-
zen. Dazu sollte sich die Bundesregierung inner-
halb der EU für die zügige Festlegung verbind-
licher nationaler Zielquoten einsetzen.

• ökologische Finanzreformen als wesentliche
Instrumente zur Schaffung von Anreizen für mehr
Effizienz einzuleiten. Dazu gehören Maßnahmen
zur Internalisierung externer Kosten (z. B. CO2-
Steuer, Zertifikatehandel) und der Abbau von
Subventionen für fossile und nukleare Energieträ-
ger.

• die Endverbraucher besser zu informieren, um die
Energieeffizienz zu steigern, z. B. durch Kenn-
zeichnungspflichten für alle energieintensiven
Güter, Gebäude und Dienstleistungen. Bei
Gütern, die international gehandelt werden, ist
eine länderübergreifende Harmonisierung von
Effizienzstandards und Labels empfehlenswert.

• die großen Effizienzpotenziale in der Nutzung der
Heiz- und Kühlungsenergie durch ordnungsrecht-
liche Regelungen bezüglich des Primärenergiebe-
darfs von Gebäuden auszuschöpfen.

4.1.2
Erneuerbare Energien erheblich ausbauen

Der Anteil der erneuerbaren Energien am globalen
Energiemix sollte bis 2020 von derzeit 12,7% auf
20% erhöht werden, mit dem langfristigen Ziel, bis
2050 über 50% zu erreichen. Ökologische Finanzre-
formen werden zu einer Verteuerung fossiler und
nuklearer Energieträger führen und damit deren
Anteil am globalen Energiemix zurückdrängen. Der
Anteil erneuerbarer Energien wird folglich anstei-
gen. Da dieser Anstieg jedoch deutlich unter der
angestrebten Erhöhung auf 20% bzw. 50% liegen
wird, empfiehlt der WBGU einen aktiven Ausbau
erneuerbarer Energien. Empfohlen wird insbeson-
dere,
• dass sich die Länder auf nationale Quoten eini-

gen. Um die Kosten zu minimieren, sollte bis 2030
ein weltweites System international handelbarer
Quoten angestrebt werden. In solch einem flexi-
blen System sollte allerdings jedes Land verpflich-
tet werden, einen wesentlichen Teil seiner Quote
im Rahmen der einheimischen Energiegewinnung
zu erfüllen.

• Markteinführungsstrategien (z. B. zeitlich be-
grenzte Subventionen, Einspeisevergütungen,
Quotenmodelle) fortzusetzen und auszubauen.
Bis ein nennenswertes Marktvolumen erreicht
wird, zählen Einspeisevergütungen mit einer zeit-
lichen Degression der Vergütungssätze zu den
besonders sinnvollen Optionen. Wenn ein ausrei-
chend großes Marktvolumen einzelner Energie-
träger erreicht ist, sollte die Förderung in ein Sys-
tem handelbarer Quoten und gegebenenfalls von
Green Energy Certificates überführt werden.

• das Energiesystem für den großskaligen Einsatz
fluktuierender erneuerbarer Quellen zu ertüchti-
gen. Dazu zählen insbesondere eine leistungsfähi-
gere Netzregelung, angepasste Regelungsstrate-
gien für verteilte Energieerzeuger, die Ertüchti-
gung der Netze für eine starke Durchdringung mit
verteilten Energieerzeugern sowie ihr Ausbau bis
hin zu internationalen Energietransportstruk-
turen („Global Link“). Später sollte der Aufbau
einer Infrastruktur für Wasserstoffspeicherung
und -verteilung unter Nutzung von Erdgas als
Brückentechnologie erfolgen.

• die Verbreitung und Weiterentwicklung der Tech-
nologien des solaren und energieeffizienten Bau-
ens entschieden zu fördern.

• personelle und institutionelle Kapazitäten in den
Entwicklungsländern aufzubauen und zu stärken
sowie den Technologietransfer zu intensivieren,
um damit die Rahmenbedingungen für den Auf-
bau nachhaltiger Energiesysteme zu verbessern.

• ab 2005 in der Exportkreditförderung progressive
Mindestauflagen für die zulässige Kohlenstoffin-
tensität bei Energieerzeugungsprojekten festzule-
gen.

4.1.3
Aus der Kernkraft aussteigen

Es sollten keine neuen Kernkraftwerke mehr geneh-
migt und bis 2050 weltweit die Nutzung der Kern-
kraft beendet werden. Dazu empfiehlt der WBGU
• internationale Verhandlungen für den Ausstieg

aus der Nutzung der Kernkraft anzustreben. Der
Beginn könnte eine Statutenänderung der Inter-
nationalen Atomenergie-Organisation (IAEA)
sein.

• bis 2005 die Etablierung neuer, schärferer IAEA-
Sicherheitsstandards für alle Lagerstätten von
Nuklearmaterialien sowie erweiterte Kontroll-
und Maßnahmenkompetenz der IAEA bei
Sicherheitsbestimmungen im Bereich Terrorismus
und Proliferation.
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Global: Ausgaben zur Deckung des elementarsten Energiebedarfs maximal 10% des 
Haushaltseinkommens

OECD: ODA auf 0,5% des BIP aufstocken, langfristig auf 1% des BIP 

EU: KWK-Anteil an Stromerzeugung auf 20% erhöhen

Global: Energieversorgung in PRSP-Prozess integrieren

OECD: Neue Entschuldungsinitiativen anstoßen

Global: Neues GEF-Fenster für nachhaltige Energiesysteme einrichten

Global: Energiecharta verabschieden und Globales Ministerforum für nachhaltige Energie gründen

OECD: Emissionsabhängiges Nutzungsentgelt für den internationalen Flugverkehr einführen

OECD: Mittel für Energieforschung auf 10% an Gesamtforschung steigern

OECD: Ökologische Finanzreform realisieren, langfristig global

Global: Multilaterales Energiesubventionsabkommen verabschieden

Global: Standards für CDM-Projekte festlegen

Global: International Sustainable Energy Agency sowie IPSE und WERCP gründen

Global: Kapazitäten in Entwicklungsländern 
ausbauen und Technologien transferieren

Global: Mindestversorgung von 500 kWh pro Kopf und Jahr sicherstellen, 
bis 2050 auf über 700 kWh steigern

Global: Zugang zu moderner Energie für alle Menschen sicherstellen

Kioto-Vertragsstaaten: Ziele für Emissionsreduktionen für Industrieländer bis 2008 fortschreiben,
Entwicklungsländer bis 2020 in Emissionskontrolle einbeziehen

Global: Aus Atomkraft aussteigen

Global: Anteil erneuerbarer Energien am Energiemix auf 20% steigern, bis 2050 auf 50% 

Global: Energieproduktivität verdreifachen

Kioto-Annex-B-Länder: Treibhausgasemissionen um 40% senken, bis 2050 um 80% (Basis 1990)

Entwicklungsländer: Steigerung der 
Treibhausgasemissionen im Maximum 
auf 30% gegenüber 1990 begrenzen
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Global: Quoten für erneuerbare Energien einführen

Abbildung 2 
Der WBGU-Transformationsfahrplan im Überblick. BIP=Bruttoinlandsprodukt, CDM=Clean Development Mecha-
nism, GEF=Globale Umweltfazilität, IPSE=Intergovernmental Panel on Sustainable Energy, KWK=Kraft-Wärme-
Kopplung, ODA=Official Development Assistance, OECD=Organisation for Economic Co-operation and Develop-
ment, PRSP=Poverty Reduction Strategy Papers, WERCP=World Energy Research Coordination Programme
Quelle: WBGU
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4.2 
Energiearmut weltweit beseitigen und globale
Mindestversorgung anstreben

Der Zugang zu moderner Energie ist ein wichtiges
Element von Armutbekämpfung und Entwicklung.
Daher empfiehlt der WBGU als international zu ver-
einbarendes Ziel, dass der Zugang zu moderner
Energie ab 2020 für die gesamte Weltbevölkerung
gesichert wird und alle Menschen ab diesem Zeit-
punkt mindestens 500 kWh pro Kopf und Jahr zur
Deckung des elementaren Bedarfs an Endenergie
zur Verfügung haben (Abb. 2). Bei allen Maßnahmen
zur Transformation der Energiesysteme ist dabei auf
eine Verringerung der sozioökonomischen Dispa-
ritäten zu achten. Der Anteil für Energieausgaben
am Haushaltseinkommen sollte 10% nicht überstei-
gen.

Der Zugang zu moderner Energie ist auch ein
zentraler Beitrag zur Erfüllung der in der UN-
Millenniumserklärung vereinbarten Entwicklungs-
ziele.

4.2.1
Internationale Zusammenarbeit auf nachhaltige
Entwicklung ausrichten

Neue Weltbankpolitik in Förderpraxis
umsetzen
Die Weltbank, die die Länder beim Ausbau ihrer
Energiesysteme unterstützt, sollte sich nach Ansicht
des WBGU auch als Förderbank für nachhaltige
Energie verstehen, um damit das Überspringen
nichtnachhaltiger Entwicklungsstufen zu erleichtern.
Die Weltbank hat bei der Förderung der Energie-
wende den Schritt von der konzeptionellen zur ope-
rativen Ebene noch nicht ausreichend vollzogen.
Dringend erforderlich ist daher die Umsteuerung
ihrer Förderpraxis, die bisher nach dem Least-Cost-
Prinzip vorwiegend fossile Energieträger finanziert.
Der WBGU empfiehlt
• ab sofort die Umsetzung der neuen Förderkon-

zeption der Weltbank in die Praxis. Dafür sollte
sich die Bundesregierung im Rahmen ihrer Mit-
gliedschaft im Verwaltungsrat der Weltbank ein-
setzen.

Nachhaltige Energieversorgung in
Armutsbekämpfungsstrategien integrieren
IWF und Weltbank begannen Ende 1999 ihre Politik
gegenüber den am wenigsten entwickelten Ländern
vorwiegend auf Armutsbekämpfung auszurichten.
Die „Poverty Reduction Strategy Papers” (PRSP)
sollen als Steuerungsinstrumente für die mittelfris-

tige Entwicklung der Länder dienen sowie Grund-
lage für die Einwerbung internationaler Unterstüt-
zung sein. Der WBGU empfiehlt,
• die nachhaltige Energieversorgung in die PRSP zu

integrieren, um sicherzustellen, dass das Thema
Energie in der Entwicklungszusammenarbeit
einen größeren Stellenwert erhält.

Rolle der regionalen Entwicklungsbanken
stärken
Die Rolle der regionalen Entwicklungsbanken sollte
gestärkt werden. Diese verfügen über eine gute
regionale Verankerung und stehen den Problemen
vor Ort näher als globale Institutionen. Der WBGU
empfiehlt, dass
• sich Deutschland im Rahmen seiner Beteiligung

an diesen Banken und im Rahmen der EU für die
Förderung der Energieversorgung in den am
wenigsten entwickelten Ländern durch die regio-
nalen Entwicklungsfonds einsetzt;

• die EU den Europäischen Entwicklungsfonds
gezielt zur Förderung erneuerbarer Energieträger
in den Afrika-Karibik-Pazifik-Staaten (AKP-
Staaten) einsetzt.

4.2.2
Handlungsfähigkeit der Entwicklungsländer
stärken

Wirtschaftliche und soziale Entwicklung
in den Niedrigeinkommensländern fördern
Für die Energiewende ist ein Mindestmaß wirt-
schaftlicher Entwicklung Voraussetzung. In vielen
Ländern wird das hierfür erforderliche Pro-Kopf-
Einkommen bei weitem nicht erreicht. Daher emp-
fiehlt der WBGU, die Entwicklungszusammenarbeit
nicht allein im Bereich der Basisdienstleistungen und
nachhaltiger Energieversorgung zu verstärken,
sondern die Zusammenarbeit speziell mit Niedrig-
einkommensländern quantitativ und qualitativ zu
intensivieren. Zudem sollte im Rahmen der „Ent-
wicklungsrunde“ der WTO auf verbesserte Zugangs-
möglichkeiten für Güter aus allen Niedrigeinkom-
mensländern zu den Märkten in Industrie- und
Schwellenländern gedrängt werden.

Neue Entschuldungsinitiativen anstoßen
In der Regel haben hoch verschuldete Entwicklungs-
länder nur geringe Spielräume, um Preisschwankun-
gen auf den Weltenergiemärkten zu verkraften, Effi-
zienzverbesserungen ihrer Energieversorgung zu
finanzieren und die Anwendung erneuerbarer Ener-
gietechnologien voranzutreiben. Um die Transfor-
mation durchzuführen, bedarf es weit reichender
Schuldenregulierungen. Der WBGU empfiehlt, dass
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• sich die Bundesregierung im Rahmen der G7/G8
für neue Entschuldungsinitiativen einsetzt.

4.2.3 
Regulatorische und privatwirtschaftliche Elemente
kombinieren

Die Verbesserungen des Zugangs zu modernen
Energieformen mit geringen Emissionen sowie zu
erneuerbaren Energien und eine Erhöhung der Effi-
zienz der Energienutzung in Entwicklungs-, Schwel-
len- und Transformationsländern sind durch Maß-
nahmen auf der Angebots- und der Nachfrageseite
zu erreichen.

Angebotsseite: Liberalisierung und
Privatisierung mit regulatorischen
Eingriffen kombinieren
Auf der Angebotsseite sind Privatisierung und Libe-
ralisierung mit regulatorischen Eingriffen des Staats
zu kombinieren. Je nach den spezifischen Gegeben-
heiten einer Region wird der Mix dieser drei Berei-
che unterschiedlich ausfallen müssen. Im Fall von
Liberalisierung und Privatisierung sind attraktive
Rahmenbedingungen für private Investoren und die
Erschließung internationaler Kapitalquellen erfor-
derlich. Im Fall eines stärkeren Engagements durch
den Staat ist die Festlegung von Standards ebenso
wichtig wie ein Ausbau von Public-Private Partner-
ships, möglichst unterstützt durch bilaterale und mul-
tilaterale Entwicklungszusammenarbeit.

Nachfrageseite: Kaufkraft von
Armutsgruppen erhöhen
Auf der Nachfrageseite muss es darum gehen, die
Kaufkraft insbesondere von Armutsgruppen im
Bereich Energie zu erhöhen. Dies kann durch ziel-
gruppenspezifische Subventionen ebenso erfolgen
wie durch einen Ausbau von Mikrofinanzierungssys-
temen. Um nicht nur die Kaufkraft, sondern auch die
Bereitschaft zu erhöhen, Energie nachhaltiger zu
nutzen als bisher, ist bei Maßnahmen auf der Nach-
frageseite kultur- und geschlechtsspezifischen Rah-
menbedingungen Rechnung zu tragen.

4.3
Finanzmittel für die globale Energiewende
mobilisieren

Für die Finanzierung der globalen Energiewende
sollten unverzüglich zusätzliche Finanzmittel mobili-
siert und neue Transfermechanismen geschaffen
bzw. bestehende gestärkt werden, um wirtschaftlich
schwächere Länder bei der Transformation ihrer

Energiesysteme zu unterstützen. Der WBGU
begrüßt das von der deutschen Bundesregierung auf
dem Weltgipfel für Nachhaltige Entwicklung ange-
kündigte Programm „Nachhaltige Energie für Ent-
wicklung“ zum Aufbau strategischer Partnerschaf-
ten. Dafür werden in den nächsten fünf Jahren insge-
samt 1 Mrd. € bereitgestellt.

Privates Kapital mobilisieren
Um privates Kapital für die globale Energiewende
zu mobilisieren, empfiehlt der WBGU,
• im Rahmen von „Public-Private Partnerships“

kleinen und mittelständischen Anbietern erneuer-
barer Energietechnologien den Zugang zu den
Märkten in den Entwicklungsländern zu erleich-
tern;

• bis 2010 einen deutschen und wenn möglich EU-
Standard für den Clean Development Mechanism
zu schaffen. Dieser Standard sollte bis auf zu
begründende Ausnahmen nur Projekte zur Förde-
rung regenerativer Energien (mit Ausnahme gro-
ßer Staudämme wegen derzeit ungelöster Nach-
haltigkeitsprobleme), zur Steigerung der Energie-
effizienz bestehender Anlagen oder zum nachfra-
geseitigen Management zulassen.

Mittel für die
Entwicklungszusammenarbeit erhöhen
Mit 0,27% am BIP im Jahr 2001 sind die deutschen
Mittel für Entwicklungszusammenarbeit weit vom
international vereinbarten, aber völkerrechtlich
unverbindlichen 0,7%-Ziel entfernt. Deutschland
hat sich allerdings dazu verpflichtet, die Mittel für die
öffentliche Entwicklungszusammenarbeit (ODA) bis
2006 auf 0,33% des BIP zu erhöhen. Dem Problem-
druck angemessen wäre sogar eine Steigerung der
Beiträge auf rund 1% des BIP. Der WBGU empfiehlt
• nachdrücklich eine Aufstockung der ODA-Mittel

über die bis 2006 angekündigten 0,33% hinaus
und schlägt vor, als ersten Schritt bis 2010 mindes-
tens 0,5% des BIP aufzuwenden.

Innovative Finanzierungsinstrumente
nutzen
Ohne die Erschließung neuer Finanzierungsquellen
ist die globale Energiewende nicht umsetzbar. Die
Potenziale, die sich aus der Erhebung von Entgelten
für die Nutzung globaler Gemeinschaftsgüter erge-
ben, sollten geprüft werden. Der WBGU empfiehlt,
• ab 2008 ein emissionsabhängiges Nutzungsentgelt

für den internationalen Flugverkehr zu erheben,
soweit dieser bis dahin nicht internationalen
Reduktionsverpflichtungen unterworfen ist.
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Globale Umweltfazilität als
internationale Finanzierungsinstitution
stärken
Die gemeinsam von UNDP, UNEP und Weltbank
betriebene Globale Umweltfazilität (GEF) sollte als
Katalysator für Maßnahmen zum globalen Umwelt-
schutz genutzt werden. Der WBGU empfiehlt,
• bis 2005 die finanzielle Förderung von Effizienz-

technologien und erneuerbarer Energien in einem
neu zu schaffenden Fenster der GEF zu bündeln
(„Fenster für nachhaltige Energiesysteme”). Um
bei der Mittelverwendung auch verstärkt entwick-
lungspolitische Aspekte berücksichtigen zu kön-
nen, sollte eine Vereinfachung der Anwendung
des Incremental-Costs-Ansatzes erwogen werden.
Mit Blick auf den hohen Finanzbedarf zur Förde-
rung der globalen Energiewende sind die Mittel
der GEF beträchtlich aufzustocken.

4.4
Modellprojekte als strategischen Hebel nutzen
und Energiepartnerschaften eingehen

Modellprojekte mit Signalwirkung
initiieren
Der WBGU plädiert dafür, Modellprojekte in gro-
ßem Maßstab zur Einführung neuer erneuerbarer
Energien als strategischen Hebel für eine globale
Energiewende einzusetzen. Von solchen Modellpro-
jekten könnte eine weltweite Signalwirkung ausge-
hen. Sie würden veranschaulichen, wie Technologie-
sprünge in Energieprojekten umgesetzt werden kön-
nen. Der WBGU empfiehlt, folgende Modellpro-
jekte zu initiieren:
• Strategische Energiepartnerschaft zwischen EU

und Nordafrika, um Potenziale der Sonnenener-
gienutzung für beide Seiten Gewinn bringend in
die europäische Stromversorgung einzubinden;

• Entwicklung der Infrastruktur zur Substitution
traditioneller Biomassenutzung durch biogenes
Flaschengas;

• Energieeffiziente Gebäude im Niedrigkostensek-
tor am Beispiel südafrikanischer Townships;

• Verbesserung der Stromqualität in schwachen
Elektrizitätsnetzen ländlicher afrikanischer Regi-
onen;

• „1-Million-Hütten-Elektrifizierungsprogramm“
für Entwicklungsländer zum Erzeugen der not-
wendigen Eigendynamik bei netzferner ländlicher
Elektrifizierung.

Strategische Partnerschaften für die
Energiewende schmieden
Bestehende oder im Aufbau befindliche politische
Initiativen zur Förderung einer globalen Energie-

wende geben einen Handlungsrahmen vor. Der
WBGU empfiehlt, dass neben der 2004 stattfinden-
den Weltkonferenz für Erneuerbare Energien insbe-
sondere die folgenden Politikprozesse als Katalysa-
toren für die Förderung einer globalen Energie-
wende genutzt werden:
• Die auf dem Weltgipfel für Nachhaltige Entwick-

lung beschlossene internationalen Initiativen 
– „Energy Initiative for Poverty Eradication and

Sustainable Development“,
– „Global Village Energy Partnership“,
– „Global Network on Energy for Sustainable

Development“.
• Das derzeit verhandelte Wirtschaftspartner-

schaftsabkommen der EU mit den AKP-Staaten.

4.5 
Forschung und Entwicklung vorantreiben

Die Energiewende ist eine große technologische wie
gesellschaftliche Herausforderung, die in ihrer Grö-
ßenordnung mit einer neuen industriellen Revolu-
tion vergleichbar ist. Sie kann nur gelingen, wenn
erheblicher Forschungs- und Entwicklungsaufwand
betrieben wird. Dies betrifft die erneuerbaren Ener-
gieträger, die Infrastruktur, die Technik zur effizien-
teren Energieverwendung sowie die Bereitstellung
des Wissens über Erhalt und Erweiterung von natür-
lichen Kohlenstoffvorräten und Senken. Die Sozial-
wissenschaften sind aufgefordert, die individuellen
und institutionellen Barrieren des Umbaus zu erfor-
schen sowie Strategien ihrer Überwindung zu entwi-
ckeln.

Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung im
Energiebereich sind jedoch seit Jahren rückläufig. Im
Energiebereich werden derzeit in der OECD nur
etwa 0,5% des Umsatzes für Forschungs- und Ent-
wicklungsaufgaben aufgewendet, mit sinkender Ten-
denz. Nur bei dauerhaft hohen Investitionen in den
Forschungs- und Entwicklungsbereich besteht eine
Chance, dass Technologien für erneuerbare Energie-
träger und Maßnahmen zur Steigerung der Energie-
effizienz mittel- und langfristig einen hohen Verbrei-
tungsgrad bei niedrigen Kosten finden. Der WBGU
empfiehlt, dass
• in den Industrieländern bis 2020 die direkten

staatlichen Ausgaben für Forschung und Entwick-
lung im Energiebereich von etwa 1,3 Mrd. US-$
pro Jahr (Mittelwert OECD 1990–1995) vor allem
durch Umschichtungen mindestens verzehnfacht
werden. Der inhaltliche Schwerpunkt sollte dabei
rasch von fossiler und nuklearer Energie auf
erneuerbare Energien und Effizienzmaßnahmen
verlagert werden.
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• im UN-System ein „World Energy Research
Coordination Programme“ (WERCP) zur Bünde-
lung nationaler Energieforschungsaktivitäten
analog zum Weltklimaforschungsprogramm
gegründet wird.

4.6
Institutionen globaler Energiepolitik bündeln und
stärken

Koordinationsgremium gründen und
Weltenergiecharta aushandeln
Die Förderung einer globalen Energiewende erfor-
dert ein koordiniertes Vorgehen auf globaler Ebene
und damit die Bündelung internationaler Institutio-
nen und Akteure. Der WBGU empfiehlt, das Institu-
tionengefüge globaler Energiepolitik schrittweise
und aufbauend auf bestehenden Organisationen zu
stärken und zu erweitern:
• Zunächst sollte auf der geplanten Weltkonferenz

für Erneuerbare Energien in Deutschland 2004
eine Weltenergiecharta ausgehandelt werden.
Diese sollte die wesentlichen Elemente einer
nachhaltigen, globalen Energiepolitik enthalten
und den relevanten Akteuren auf globaler Ebene
als gemeinsame Handlungsgrundlage dienen.

• Zudem sollte auf dieser Konferenz ein „Globales
Ministerforum für Nachhaltige Energie“
beschlossen, besser noch eingerichtet werden,
dem die Koordination und Ausrichtung der rele-
vanten Akteure und Programme unterstünde.

• Parallel dazu sollte bis 2008 ein Multilaterales
Energiesubventionsabkommen (MESA) ausge-
handelt werden. In diesem Abkommen könnten
der stufenweise Abbau der Subventionen für fos-
sile und nukleare Energieträger sowie Regeln für
die Subventionierung erneuerbarer Energien und
effizienterer Energietechnologien vereinbart wer-
den.

• Außerdem sollten sich zumindest die OECD-
Staaten zu nationalen Quoten für erneuerbare
Energien von wenigstens 20% bis 2015 verpflich-
ten. Verhandlungen über eine Globalisierung und
Flexibilisierung des Systems sollten vereinbart
und spätestens bis 2030 in ein weltweites System
handelbarer Quoten münden.

• Ergänzend dazu sollte eine Gruppe gleich gesinn-
ter fortschrittlicher Staaten als Vorreiter auf dem
Weg zu einer nachhaltigen Energiepolitik auftre-
ten. Für eine solche Führungsrolle käme die EU in
Frage.

• Darauf aufbauend sollten die institutionellen
Grundlagen einer nachhaltigen Energiepolitik
durch die Bündelung von Kompetenzen auf glo-
baler Ebene weiter gestärkt werden. Zu diesem

Zweck sollte die Rolle des Energieministerforums
ausgeweitet werden.

• Auf Grundlage der bis dahin gemachten Erfah-
rungen sollte bis etwa 2010 die Gründung einer
„Globalen Agentur für nachhaltige Energie“
(„International Sustainable Energy Agency” –
ISEA) geprüft werden.

Politikberatung international verbessern
Die politische Umsetzung einer globalen Energie-
wende sollte – so wie die Klimaschutzpolitik – durch
unabhängige wissenschaftliche Analysen kontinuier-
lich begleitet werden. Dazu empfiehlt der WBGU 
• die Einrichtung eines „Intergovernmental Panel

on Sustainable Energy (IPSE)“ zur Analyse und
Bewertung globaler Energietrends und Aufzeigen
von Handlungsoptionen.

5
Fazit: Politische Gestaltungsaufgabe jetzt
wahrnehmen 

Die Transformation der Energiesysteme ist dringend
erforderlich, um die Lebensgrundlagen zu schützen
und die Energiearmut zu überwinden. Sie ist ohne
gravierende negative Eingriffe in die gesellschaft-
lichen und wirtschaftlichen Systeme umsetzbar,
wenn die Politik die Chance zur Gestaltung dieses
Prozesses in den kommenden beiden Jahrzehnten
nutzt. Die beabsichtigten Effekte sind erst mit einem
gewissen Zeitabstand zu erwarten. Diese Verzöge-
rung macht rasches Handeln umso wichtiger. Die
Kosten des Nicht-Handelns wären langfristig deut-
lich höher als die Einleitung der Energiewende. Mit
jeder Verzögerung wird eine Umsteuerung immer
schwieriger.

Die Richtung der Energiewende steht fest: Es
muss sowohl die Energieeffizienz bei der Nutzung
fossiler Energieträger gesteigert als auch der Ein-
stieg in die Nutzung erneuerbarer Energien massiv
gefördert werden. Dabei kommt es besonders darauf
an, die Pfadabhängigkeit von fossilen Energieträgern
zu verringern. Langfristiges Ziel sollte die Anbah-
nung eines Solarzeitalters sein.

Die Energiewende ist nach Ansicht des WBGU
machbar. Sie ist auch finanzierbar, wenn neben der
verstärkten Nutzung bestehender Mechanismen
(z. B. GEF, ODA, Kredite von Weltbank und regio-
nalen Entwicklungsbanken) sowie verbesserter
Anreize für private Investoren (z. B. Public-Private
Partnerships) auch die Diskussion um innovative
Wege der Finanzierung (z. B. Nutzungsentgelte für
globale Gemeinschaftsgüter) vorangetrieben wird.
Das vorliegende WBGU-Gutachten zeigt die
wesentlichen Steuerungsmöglichkeiten einer solchen
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globalen Energiewende im Rahmen eines Transfor-
mationsfahrplans auf.

Die weltweite Transformation der Energiesys-
teme wird nur gelingen, wenn sie schrittweise und
dynamisch gestaltet wird, denn niemand kann heute
die technischen, wirtschaftlichen und sozialen Ent-
wicklungen der nächsten 50–100 Jahre hinreichend
genau prognostizieren. Langfristige Energiepolitik
ist daher auch ein Suchprozess. Diese Herausforde-
rung aufzugreifen ist Aufgabe der Politik. Die vom
deutschen Bundeskanzler auf dem „Weltgipfel für
Nachhaltige Entwicklung“ in Johannesburg ange-
kündigte „Weltkonferenz für Erneuerbare Ener-
gien“ bietet eine hervorragende Gelegenheit zum
Handeln.




